
i i_Z,  Ort, Datum
B4547 Emmerting  05.06.2025

Sachbearbeiter/in  Telefax
Haspelhuber  Thomas  08679987330

Telefon,  Durchwahl  (Nbst.)  Zimmer-Nr.
nF1679987331 0G 13

Aktenzeichen  (Bitte immer  angeben!)
140-i  2/1

Anordnung  einer  Verkehrsbeschränkung
zur Durchführung  von Arbeiten  im Straßenraum  gem.

Q § 45 Abs. 4 und Abs. 3 Satz 1, (  § 45 Abs. 2 Satz 1
§ 44 Abs. 1 Satz 1 StVO  und 2 StVO

Zum Antrag  vom  05.06.2025

!aQfFT«('lä1FI!afmQaTI
i"  ' ""  ""  ""  "  '  "'  "  "  --  "'  ""  ""  "  ""  "'  "  "  --

VerwaItungsgemeinschaft  Emmerting

Gemeinde  Emmerting

Untere  Dorfstr.  3

84547  Emmerting

Firma

Rabenbauer  GmbH

Miltacher  Str.  4

94267  Prackenbach

Die oben genannte Behörde erlässt folgende Anordnung 7  Anlagen Q Regelplan/-pläne
1. Die (StraßenKlasse,  Straßen-Nr.,  Straßenname)

Kastler  Str.;  Hauptstr.;  Fischerweg;  Knoglerstr.

in (Ort, Ortsteil  der Sperrung)  bei km/ von km - km / bei Haus-Nr./  von Haus-Nr.  zu Haus-Nr.

Emmerting  siehePlan

Dauer  der Maßnahme

wird vom / am 23.06.2025  bis zur Beendigung  am 14,08,2025  längstens  bis

fürden  Fahrzeugverkehr  7vo11ständig  Q  halbseitig  p  teilweise

für den Fußgängerverkehr  im Gehwegbereich  7  vollständig  Q  halbseitig  9  teilweise

für den Fahrradverkehr  im Radwegbereich  ("""' vollständig  Q  halbseitig  9  teilweise  gesperrt.

Grund der Sperrung

Glasfaserausbau  für  die Vodafone

2. Die Sicherung  bzw. Regelung  des Verkehrs  hat nach  7  Beschilderungsplan  P Regelplan

Nr. 8l  / 2 ; 8l  / j5  vom  05,06,2025  zu efolgen.  Diese(r)  sind / ist Bestandteil  dieser  Anordnung

3. Der Verkehr  wird umgeleitet  über

Siehe  Plan

Der Anliegerverkehr  ist zugelassen  bis bis Baustelle

4. Weitere  Maßnahmen  zur Sicherung  des Verkehrs

Die Anwohner  werden  durch  Antragsteller  informiert.  Die Beschilderung  zur  Sicherung  des  Verkehrs  übernimmt

der  Antragsteller.

5. Diese Anordnung  wird mit der Aufstellung  der Verkehrszeichen  wirksam

Verantwortlicher  Bauleiter,  (Name, Vorname,  Anschrift)

Herr  Georg  Garner

Telefondienstlich  Telefonprivat

0171  /9245554

6. Die Kostenentscheidung  beruht  auf den §§ ü und 4 der Gebührenverordnung  für Maßnahmen
im Straßenverkehr  in Verbindung  mit dem Gebührentarif.

GebührenfürdieseAnordnung  Auslagen  Gesamtbetrag

Gebührenfestsetzung:  2,50EUR  20,00EUR  22,50EUR

Bankinstitut  IBAN  BIC

Die weiteren  Anordnungen  auf  der  Rückseite  sind  zu beachten.  Sie sind  Bestandteil  dieser  Anordnung.z
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0  Bayensche  Veimessungsvenballung  2025,  GeoBasis-DE  I BKG  20'1')  - Daten veiändert, mit Darstellung durch den Anwender
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Regelplan  B 1/2

Strane  mit gerlnger  Verkehrs=

sl;irke  oder  in geschwindigkeits-
reduziertem  Bereieli  und mit
deutlicher  Einengi.ing

lanal.og bei Richtungsfohrbalin
oder  Einbahnstraße)

Längsabsperrung  zur  Fahrbahri
- durch  doppetseltige  Lqltbaken
-  böi Einbahnstraßen  und Rich-

tüngsfahrbahnen  einssitige
Leitbaken

Abstarid  max. 9 m
Absperrscbrsnkengitter  arri
fahrbahnseitigeri  Bäufetdrand

T'ell B, Abschriitl  2.2.5 Absaiz  3
isi zu beachtei'i

auerabsperrung
durch  Abspqrrschrankengitter
mlt  nilndestens  3 elnaeitigen
gelben  Warnleuchäen  und

- doppetseikige  Leitbake  mit dop-
pelseitiger  gelber  Warnlecich[e

-  bei Richtungsfahrbehnen  oder
Einbahnstraßen:  einseitige
Leitba$ae niit  einseitiger  getbei-
Warn!euchte

Längsabsperrung  zum Gehwag
durch  Absperrschraiil«*ngitter
Warn[euchten  gemä13 RSA Teif. B,
Abschnitt  2.4.3 Absatz  2

1) andere  Elreiten siehe Teil. B,
AbsCmlltt  2./J-.2

2) l l A.bsperrschran.kenqitter
arn Gebweg gegenijber
anslatt  twischen  Arbeits-
beretcii  und Fahröahn

[ I ereorder!iche  t_änge und
Laqe ge+tföß beigefüg-
!.etü Lagepl.an geprült  und
angeordriet

')  Entfällt.  bei Einbahnstraßen
ünd Riciiti_inrisFahrbaIirien
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Regelplan  B 1/2

Straße  mit  geringerVerkehrs-

sförke  oder  in geschwindigkeits-

reduziertem  Bereich  und mit

deutlicher  Einengung

fanalog  bei Richtungsfahrbahn

üder  Einbahnstraße)

Längsabsperrung  zur  Fahrbahn

- durch  doppelseitige  Leitbaken

- bei Einbahnstraßen  und Rich-

tungsfahrbahnen  einseitige

Leitbaken

Abstand  max.  9 m

Absperrschrankengitter  am

fahrbahnseitigen  Baufeldrand

Teil  B, Abschnitt  2.2.5  Absatz  3

ist zu beachten

Querabsperrung

durch  Absperrschrankengitter

mit  mindestens  3 einseitigen

gelben  Warnleuchten  und

-  düppelseitige  Leitbake  mit  dop-

pelseitiger  gelber  Warnleuchte

- bei Richtungsfahrbahnen  oder

Einbahnstraßen:  einseitige

Leitbake  mit  einseitiger  gelber

Warnleuchte

Längsabsperrung  zum  Gehweg

durch  Absperrschrankengitter

Warnleuchten  gemäß  RSA Teil  B,

Abschnitt  2.A.3 Absatz  2

1) andere  Breiten  siehe  Teil  B,

Abschnitt  ;_.h.z

2] [ ] Absperrschrankengitter

am Gehweg  gegenüber

anstatt  zwischen  Arbeits-

bereich  und Fahrbahn

[ ] erforderliche  Länge  und

Lage  gemäß  beigefüg-

tem  LagepLan  geprüft  und

angeordnet

']  Entfällt  bei Einbahnstraßen

und Richtungsfahrbahnen
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Regelplan  B 1/15

Sperrung  einer  Straße

C)X  l- "'  i 'l   i I    - I ThF_ *  *+  *  *  *

[ ] Einrichtung  einer  Umleitung

[ ] Anpassung  der  vürhande-

nen  Verkehrszeichen  gemäß

 ?, "" Tffi';'T.3!m1)' 7 k/"
etntragung

Querabsperrungen

im Bereich  der  Arbeitsstellei"- I
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durch  Absperrschrankengitter

mit  mindestens  5 einseitigen

roten  Warnleuchten

Längsabsperrung  zum  Gehweg

durch  Absperrschrankengitter

Warn(euchten  gemäß  Teil B,

Abschnitt  2.4.3  Absatz  2

1) andere  Breiten  siehe  Teil  B,

Abschnitt  2.4.2

2] [ ] Teilsperrung  erfürderlich;

[ ] Z 357

[ ] Z 357-5ü

[ ] Z357-51

[]Z357-52

entsprechend  der  tatsächlichen

Durchlässigkeit  angeordnet

Aufstellung  unmittelbar  hinter

dem  Knütenpunkt

31 [ ] Absperrschrankengitter

mit  mindestens  fünf  ein-

seitigen  roten  Warnleuch-

ten  süwie  doppelseitige

Leitbaken  mit  düppelseiti-

gen gelben  Warnleuchten

zwecks  Herstellung  eines
kltvli-itl'ntieii'ieie  'inneii'irrlno+

_ _ _ _ I_ _ _ Z l  I _ _- Z
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die entsprechenden  Warn-

leuchten  unmittelbar  am

Baufeld  entfallen

)

errüraerricne  uimt_nsiorne-

rung  und Lage

[ J gemäß  beigefügtem

Lageplan

[ ] gemäß  Anzeichnung  vor

Ort

geprüft  und  angeordnet

4] [ ] wegen  LZA  angeordnet
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